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Schriftliche Anfrage gemäß § 43 Villacher Stadtrecht 1998 

- Zurechnung der Budgetanteile zu Stadtregierungsmitglieder 

 

 

Sehr geehrter Herr Gemeinderat, 

 

in der Sitzung des Gemeinderates der Stadt Villach vom 3. Dezember 2021 haben 

Sie eine schriftliche Anfrage gemäß § 43 Villacher Stadtrecht 1998 zum Thema 

„Zurechnung der Budgetanteile zu Stadtregierungsmitglieder“ mit folgender 

Fragestellung eingebracht: 

 

- „Wie groß sind die Budgets der einzelnen Stadtregierungsmitglieder? 

(Ich bitte um Nennung der Summen die den einzelnen Stadtregierungs-

mitgliedern klar zugerechnet werden können. Bitte weisen Sie die 

Summen, für die mehrere Stadtregierungsmitglieder anordnungsberechtigt 

sind gesondert aus.) 

 

Hinsichtlich dieser Anfrage wurde von der Geschäftsgruppe 3 eine Auswertung des 

Finanzierungsvoranschlages des Gesamthaushaltes für 2022 erstellt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bürgermeister der Stadt Villach 
9500 Villach, Rathausplatz 1 

 
Zahl: BGM/B/10a-033-2022/FD Co Sk 

 
 
 
 

Villach, 31. Jänner 2022 

 

 

Verantwortung ERDE 

Herrn Gemeinderat 

Sascha Jabali 

 

E-Mail: gemeinderat@verantwortung-erde.org 
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Die Auszahlungen ergeben sich aufgrund der beschlossenen Anordnungs-

berechtigungen der Referenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freundliche Grüße 

 

 

 

 

Günther ALBEL 

Bürgermeister 

 

 


